
Ortseatzung 

der Gemeinde Oyten, Landkreis Verden, über  ate  Baugestaltung und gegen 
Verunstaltung im Baugebiet des Bebauungsplanes Nr. 12 

"Oyten- Thünen" 

auf Grund der § 6 und LK, der Niedersächsischen Gemeindeordnung vom 
4. März 1955 (Nda GVB1. Sb. 1 S. 126) in der Fassung vom 1 April 
1963 (Nds. GVB1. S. 255) in Verbindung mit § 3 des Gesetzes gegen Ver-
unstaltung von Ortschaften und landschaftlich hervorragenden Gegenden 
vom 15. Juli 1907  (GS.  S. 260) sowie auf Grund der tt 2 und 3 der Ver-
ordnung über Baugeetaltung vom 10.11.1936 (RGB1. I S. 93ö) wird im 
Linvernehmen mit dem Landkreis Verden zur einheitlichen Gestaltung 
der baulichen Anlagen im Gebiet des Bebauungsplanes  ßr-  12 

"Oyten- Thünen" 

folgende Ortesatzung erlassen: 

I. Baugeete_ltung  

§1 

Zulässig sind Sattel- und Walmdächer mit einem Neigungswinkel zwischen 
35 und 50° . Sie Bind mit roten bzw dunklen hohl- oder Doppelfalzpfannen 
einzudecken. 

§ 2 

Die Traufenhöhe der Gebäude soll das Maß von 3,50 m und einseitig das 
Maß von 5,50 m und die Sockelhöhe das Maß von 0,50 m nicht überschreiten. 

§3 
Die Gebaude sind als Liegeirohbauten oder Putzbauten zu errichten. Fier 
den Außenputz bzw. Außenanstrich sind helle Farbtöne zu wählen. 

4 

Zur iiahrung der einheitlichen V;irkung der Farbflächen sind Lachaufbau-
ten in Zahl und Größe auf ein geringes Maß zu beschränken (1/3 aer 
Traufenlänge des Hauptgebäudes) und dürfen nicht auf aie Umfassungs-
wände gesetzt werden.  Lie  Traufhöhe des Lachaufbaues darf das Maß von 
240 m über Ok- Fußboden des Dachgeschosses nicht überschreiten. Von 
der Traufe bis zur Höhe der Dachaufbauten müssen 3 Reihen Dachziegel 
durchlaufen. 

§5 
alle Nebengebäude haben sich in Gestaltung, Farbe und Baustoff dem 
Hauptgebäude anzupassen. 



Der Bürgermeister 
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6 

Zur Einfriedigung der Grundstücke sind an der Straße sowie an den seit-
lichen Nachbargrenzen im Vorgartenbereich lebende Hecken von 1,00 m 
Höhe oder Jägerzäune zu schaffen, zu ceren Schutz auf der Innenseite 
Drahtgeflecht gezogen werden kann. Feste Einfriedigungen sind auf den 
seitlichen Grenzen zugelassen, wenn diese aus Drahtgeflecht bis zu 
einer Höhe von 1,25 m bestehen. 

III. Schutz  gemejallenentim 

'N 7 

leizr Werbemittel ist die Verordnung des Landkreises Verden uber Außen-
werbung vom 10. Oktober 1952 maßgebend. 

IV. Allgemeines  

t,  8 

Der Geltungsbereich dieser Satzung entspricht dem des Bebauungsplanes 
Isir 12 "Oyten- Thünen". Uber Ausnahmen beschließt die Baugenehmigungs-
behörde im Einvernehmen mit der Gemeinde Oyten. Ausnahmen von den bej 1 
und 2 dieser Satzung bedürfen aer Zustimmung des Regierungspräsidenten. 

9 

Inkrafttreten der Satzung 

Die vorstehende vom Rat der Gemeinde Oyten in seiner Sitzung vom 
246.1965 beschlossenen Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
im Amtlichen Verordnungsblatt für den Landkreis Verden in Kraft. 

Oyten, den 5. April 1966 
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